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1. (1)Zum Aufsichtsorgan nach § 35a durfen nur Personen bestellt werden, die die persénlichen und fachlichen
Voraussetzungen erfillen und ihrer Bestellung zustimmen.
2. (2)Die Bestellung hat auf zwei Jahre zu erfolgen.
3. (3)Die personlichen Voraussetzungen sind:
1. a)dsterreichische Staatsburgerschaft,
2. b)Volljahrigkeit,
3. c)Verlasslichkeit und
4. d)kérperliche und geistige Eignung.
4. (4)Die erforderliche Verlasslichkeit im Sinne des Abs. 3 ist nicht (mehr) gegeben, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass das Aufsichtsorgan von seinen Befugnissen in einer den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht
entsprechenden Weise Gebrauch machen wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn diese Person wegen
einer vorsatzlich begangenen strafbaren Handlung rechtskraftig verurteilt wurde und die Verurteilung noch nicht
getilgt ist oder nicht der beschrankten Auskunft aus dem Strafregister unterliegt. Zur Beurteilung der
Verlasslichkeit ist eine Strafregisterbescheinigung vorzulegen, die nicht alter als drei Monate sein darf.
5. (5)Fachliche Voraussetzungen sind die Berechtigung nach8 37 und 8 38a des Karntner Jagdgesetzes 2000, LGBI.
Nr. 21, und die Vorlage einer schriftlichen Bestatigung Uber die Teilnahme an einer mindestens vierstiindigen
Unterweisung Uber Grundkenntnisse des Vogelartenschutzes. Der Zeitpunkt der Unterweisung darf nicht l[anger
als ein Jahr vor dem Zeitpunkt der Antragstellung zurtickliegen. Die Landesregierung hat dafur Sorge zu tragen,
dass die Unterweisungen mindestens einmal im Kalenderjahr durchgefihrt werden.
6. (6)Die Funktion als Aufsichtsorgan endet durch
1. a)Tod,
2. b)Verzicht,
3. c)Abberufung.

7. (7)Die Bezirksverwaltungsbehorde hat die Abberufung des Aufsichtsorgans mit Bescheid auszusprechen, wenn
1. a)eine der in Abs. 3 bis 5 genannten Voraussetzungen wegfallt oder ihr Fehlen nachtraglich bekannt wird,
2. b)das Aufsichtsorgan schwer oder wiederholt seine Pflichten verletzt oder
3. c)das Aufsichtsorgan ein mit der Stellung als Aufsichtsorgan unvereinbares Verhalten gezeigt hat.

8. (8)Ein Aufsichtsorgan kann auf sein Amt verzichten, der Verzicht ist gegentber der Bezirksverwaltungsbehoérde
schriftlich zu erklaren. Er wird mit dem Einlangen der Verzichtserklarung bei der Behérde unwiderruflich und,
sofern in der Verzichtserklarung nicht ein spaterer Zeitpunkt angegeben ist, wirksam.

9. (9)8 39 Abs. 3 bis 7 und § 42 gelten sinngemaR. Das Dienstabzeichen und der Dienstausweis sind der
Bezirksverwaltungsbehérde zurtickzugeben, wenn die Funktion endet.

10. (10)Das Aufsichtsorgan ist bei der Auslibung seiner Tatigkeit an die Weisungen der Bezirksverwaltungsbehorde
gebunden. Das Aufsichtsorgan ist, auch nach der Beendigung der Funktion, zur Geheimhaltung tber alle ihm
ausschlief3lich aus seiner amtlichen Tatigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, soweit und solange
dies aufgrund eines Geheimhaltungsgrundes nach Art. 22a Abs. 2 zweiter Satz B-VG erforderlich und gesetzlich
nicht anderes bestimmt ist.

11. (11)Der Bezirksjagermeister ist von der Bezirksverwaltungsbehdérde Uber die Bestellung eines Aufsichtsorgans
und das Enden der Funktion zu verstandigen.

In Kraft seit 01.09.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/k-fg/paragraf/35a
https://www.jusline.at/gesetz/k-fg/paragraf/37
https://www.jusline.at/gesetz/k-fg/paragraf/39
https://www.jusline.at/gesetz/k-fg/paragraf/42
file:///

	§ 35b K-FG Bestellung von Aufsichtsorganen
	K-FG - Kärntner Fischereigesetz-K-FG


